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Teil 1

Einleitung

A. Einführung in die Problematik

„Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen
Menschenrechten als Grundlage jedermenschlichenGemeinschaft, des Friedens und
der Gerechtigkeit in der Welt.“ Das Grundgesetz erkennt mit diesenWorten in Art. 1
Abs. 2 GG die überragende Bedeutung der Menschenrechte an. Im Jahr 2021 lebten
dennoch weltweit etwa 50 Millionen Menschen in moderner Sklaverei und damit
zehn Millionen Menschen mehr als fünf Jahre zuvor.1 Einen Beitrag hierzu leisten
häufig Unternehmen, die Güter importieren, die unter Zwang oder Abhängigkeit
produziert werden. Die Produktion wird regelmäßig in Länder verlagert, in denen
unter anderem niedrigere Lohn- und Lohnnebenkosten bestehen, um eine kosten-
günstigere Produktion als im Inland zu erreichen. Die dort hergestellten Güter sollen
auf dem deutschen Absatzmarkt gehandelt werden. Durch diese Produktionsverla-
gerung kommt es zu einer Senkung der Herstellungskosten, mit der jedoch regel-
mäßig Menschenrechts- sowie Umweltverletzungen einhergehen. Diese werden von
den Unternehmen häufig billigend in Kauf genommen. Einzustehen haben deutsche
Unternehmen für solche Verletzungen in den Produktionsländern regelmäßig nicht.
In den letzten Jahren sind daher die Forderungen nach einer Verbesserung der
weltweiten Menschenrechtslage durch Verpflichtung nationaler Unternehmen stetig
gestiegen. Solche Forderungen wurden vor allem nach Unglücken laut, wie bei-
spielsweise demEinsturz der Rana-Plaza-Textilfabrik in Bangladesch 2013, bei dem
1.136 Menschen getötet wurden und in der Kleidung unter anderem für europäische
Modemarken produziert wurde2 oder dem Brand in der Tazreen-Kleiderfabrik 2012,
in der ebenfalls für deutsche Unternehmen produziert wurde3. Wie diese Beispiele
zeigen, verletzen Unternehmen bei globalem Handel regelmäßig grundlegende
Menschenrechte, wobei sie für die zugefügten Schäden bisher meist nicht belangt
werden konnten. Dasselbe gilt für Schädigungen der Umwelt durch diese Unter-
nehmen.

1 Global Slavery Index, abrufbar unter https://cdn.walkfree.org/content/uploads/2023/05/1
7114737/Global-Slavery-Index-2023.pdf (zuletzt abgerufen am 19.11.2023).

2 https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/268127/vor-fuenf-jahren-textilfabrik-
rana-plaza-in-bangladesch-eingestuerzt/ (zuletzt abgerufen am 19.11.2023).

3 https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/ungluecke/bangladesch-zahlreiche-tote-bei-gross
brand-in-textilfabrik-11971449.html (zuletzt abgerufen am 19.11.2023).
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Erste Reaktionen auf das Problem waren rein unverbindliche Leitlinien auf in-
ternationaler wie später auch auf nationaler Ebene. Darauf folgten in ersten Ländern
wie Frankreich verbindliche Gesetze, denen der deutsche Gesetzgeber nachgezogen
hat. Mit dem Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung
von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten (Lieferkettensorgfaltspfichtenge-
setz – LkSG), das am 11. Juni 2021 vom Deutschen Bundestag beschlossen wurde
und am 01. Januar 2023 in Kraft getreten ist, wird erstmals die unternehmerische
Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten entlang der globalen Lie-
ferketten gesetzlich festgeschrieben. Ziel des Gesetzes ist es, wie in § 3 Abs. 1 LkSG
niedergelegt, menschenrechts- und umweltbezogene Risiken vorzubeugen und zu
minimieren sowie Verletzungen dieser zu beenden. Dies soll durch die Erfüllung
verschiedener Sorgfaltspflichten durch die Unternehmen im Hinblick auf ihre Lie-
ferketten erreicht werden. Das Thema des Menschenrechtsschutzes entlang welt-
weiter Lieferketten ist aktuell auch Thema auf europäischer Ebene. Dort wird über
einen entsprechenden Richtlinienvorschlag diskutiert. Bislang bleibt es jedoch für
den Menschenrechtsschutz entlang der Lieferkette auf nationaler Ebene bei den
Pflichten des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes.

Die folgende Arbeit wird sich dem persönlichen sowie sachlichen Anwen-
dungsbereich des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes widmen. Es wird darge-
stellt werden, welche Unternehmen die Sorgfaltspflichten des Gesetzes zu erfüllen
haben und wie der Begriff der Lieferkette zu verstehen ist und damit welche Un-
ternehmen auf bestehende Risiken zu prüfen sind.

Von der Erfüllung dieser Anwendungsanforderungen ist abhängig, ob die Un-
ternehmen den Sorgfaltspflichten des Gesetzes unterliegen. Die Anwendung hat
daher erhebliche praktische Bedeutung, insbesondere auch da mit der Erfüllung der
Pflichten personelle wie finanzielle Kosten einhergehen und bei Nichterfüllung bzw.
Verstößen Konsequenzen wie bußgeldrechtliche Sanktionen gemäß § 24 LkSG
folgen. Für Unternehmen ist somit von entscheidender Bedeutung, den persönlichen
wie sachlichen Anwendungsbereich des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes
korrekt zu erfassen, um solche Sanktionen zu vermeiden. Die Reichweite der
möglichen Sanktionen zeigt sich beispielsweise im Fall von Amazon. Bei einer
Feststellung von Verstößen gegen das Gesetz drohen Amazon Bußgelder von bis zu
zehn Milliarden Euro.4

Ziel der Arbeit ist daher, den Geltungsbereich des Lieferkettensorgfaltspflich-
tengesetzes näher zu beleuchten. Es soll aufgezeigt werden, wie die vom Gesetz
aufgestellten Anforderungen zu verstehen sind. Dies bezieht sich sowohl auf den in
§ 1 LkSG niedergelegten persönlichen Anwendungsbereich als auch auf den sach-
lichen Anwendungsbereich, der durch den Begriff der Lieferkette (§ 2 Abs. 5 bis 8
LkSG) umschrieben wird. Nur wenn diese Voraussetzungen von den Unternehmen

4 Eine entsprechende Beschwerde wurde bereits erhoben. https://www.handelsblatt.com/un
ternehmen/handel-konsumgueter/lieferkettengesetz-ikea-und-amazon-drohen-millionenstra
fen-/29122798.html (zuletzt abgerufen am 19.11.2023).
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erfüllt werden, sind die Sorgfaltspflichten des Gesetzes durch das Unternehmen zu
beachten. Die Formulierung des Gesetzes ist dabei jedoch regelmäßig nicht ein-
deutig. Es bedarf der näheren Untersuchung durch Gesetzesauslegung, wie die
Regelungen zu verstehen sind. Im Rahmen der Klärung dieser Grundfragen soll auf
Kritik an dem Gesetz eingegangen werden und ebensolche geübt werden. Aus dieser
Kritik werden im weiteren Verlauf Regelungsvorschläge für die Zukunft erarbeitet.
Schließlich wird aufgezeigt, wo sich Änderungen ergeben bzw. Anpassungen er-
forderlich sind, wenn die geplante EU-Richtlinie in Kraft tritt.

B. Gang der Untersuchung

Zur Beantwortung dieser Fragen wird zunächst – noch im Rahmen der Einlei-
tung – die Entwicklung hin zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz aufgezeigt
werden. Es soll auf die Idee der Pflicht der Unternehmen zumMenschenrechtsschutz
entlang der Lieferkette eingegangen und die hierzu entwickelten Rahmenwerke
dargestellt werden, die zumindest mitursächlich für die Entwicklung des Liefer-
kettensorgfaltspflichtengesetzes waren. Im Anschluss wird im zweiten Teil dieser
Arbeit der persönliche Anwendungsbereich des Gesetzes gemäß § 1 LkSG unter-
sucht. Hierfür ist auf das dem Anknüpfungspunkt der Arbeitnehmerzahl5

(s. Teil 2 A.) und dem Bezugnahmeobjekt des Unternehmens (s. Teil 2 B.) zugrun-
deliegende Verständnis einzugehen. Der Anwendungsbereich des Gesetzes besteht
neben diesem persönlichen auch aus dem sachlichen Anwendungsbereich, der durch
den Begriff der Lieferkette gemäß § 2 Abs. 5 LkSG definiert wird. Der Frage nach
der Reichweite des sachlichenAnwendungsbereichs wird daher im dritten Teil dieser
Arbeit nachgegangen. Näher einzugehen ist für diese Frage auf den Begriff der
Lieferkette gemäß § 2 Abs. 5 LkSG (s. Teil 3 A.) sowie den eigenen Geschäftsbe-
reich gemäß § 2 Abs. 6 LkSG (s. Teil 3 B.) und die unmittelbaren sowie mittelbaren
Zulieferer (§ 2 Abs. 7 und 8 LkSG, s. Teil 3 C.), die Teil der Lieferkette darstellen,
bevor Änderungen durch die geplante EU-Richtlinie aufgezeigt werden (s. Teil 2 C.
und Teil 3 D.). Die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchungen werden schließlich
im vierten Teil zusammengefasst.

5 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird das generische Maskulinum verwendet und
auf eine gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers verzich-
tet. Sämtliche verwendete Personenbezeichnungen gelten dabei gleichermaßen für alle Ge-
schlechter.
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